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Betreff:

Bericht über das Bildungs- und Teilhabepaket

Sachverhalt:

Mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften 
Buches Sozialgesetzbuch hat der Gesetzgeber Ende März letzten Jahres auch Bedarfe für Bil-
dung und Teilhabe von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Rechtskreis des 
SGB II, des SGB XII sowie des Bundeskindergeldgesetzes (Wohngeld- bzw. Kinderzuschlags-
berechtigte) anerkannt. 
Für die beteiligten Stellen war es sehr schwer die Anzahl der anspruchsberechtigten Personen 
zu ermitteln. Im SGB II-Bereich ging man von ca. 1.600 Kindern (diese Zahl musste im folgen-
den auf 1.300 herunterkorrigiert werden) aus, im Bundeskindergeldgesetzes(BKGG)-Bereich 
von 600 Kindern. 
Nachdem das Bildungs- und Teilhabepaket nunmehr ein Jahr „mit Leben erfüllt“ wurde lassen 
sich folgende Antragszahlen ermitteln:

Antrag auf 
Klassen-
fahrt bzw. 
Ausflüge

Antrag auf per-
sönlichen 
Schulbedarf
(im SGB II und 
SGB XII Be-
reich Auszah-
lung ohne An-
trag)

Antrag auf 
Schülerbe-
förderung

Antrag 
auf Lern-
förderung

Antrag auf 
Mittagsver-
pflegung

Antrag auf 
Teilhabe-
leistungen

Gesamt

SGB II 258 677 40 9 133 123 1240
SGB XII 3 6 0 1 2 0 12

BKGG 409 500 21 10 143 221 1304

Zu bedenken ist hierbei, dass jedes Kind bis zu 6 verschiedene Anträge stellen kann, daher ist 
die Zahl der Anträge höher als die Zahl der Kinder, die tatsächlich von den Leistungen profitie-
ren. 
Zu bedenken ist weiter, dass seinerzeit bei der Ermittlung der anspruchsberechtigten Personen 
alle Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres gezählt wurden, die Leistungen überwie-
gend aber nur von Schülern bzw. Besuchern von Kindertagesstätten nachgefragt werden kön-
nen.  

Im letzten Jahr wurden gut 160.000 € für die Bildungs- und Teilhabeleistungen ausgegeben. 
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Wittmund, den 08.05.2012 Abstimmungsergebnis:

Fraktion Ja: Nein: Enth.:
Fachausschuss Ja: Nein: Enth.:
KA Ja: Nein: Enth.:

gez. Uwe Cassens Kreistag Ja: Nein: Enth.:
  
Anlagenverzeichnis:
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